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Als nächstfolgender, bisher noch nicht berücksichtigter 
 Bewerber aus der Liste der FDP rückt 

Herr Klaus Striepen
Eschbachstraße 13
42659 Solingen

in die Vertretung des Stadtbezirks Burg/Höhscheid nach.

Nach § 62 der Kommunalwahlordnung hat Herr Striepen 
die Mitgliedschaft in der Bezirksvertretung Burg/Höhscheid  
mit Wirkung vom 11.05.2011 erworben.

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats – vom 
Tage der Bekanntmachung an gerechnet – Einspruch er-
hoben werden. Der Einspruch ist beim Wahlleiter, Verwal-
tungsgebäude Gasstraße 22, 42657 Solingen schriftlich 
einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären.

Solingen, 18.05.2011
Der Wahlleiter

Norbert Feith
Oberbürgermeister
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30.05.2011, 16:00 Uhr
Beirat für Menschen mit Behinderung
Theater und Konzerthaus – Kammermusiksaal

Tagesordnung - öffentlicher Teil -    
Beantwortung von Anfragen
1. Genehmigung der Niederschrift der 09. Sitzung  

am 28.03.2011
2. Aktuelles

- Bericht der Behindertenkoordinatorin
- Berichte von Beiratsmitgliedern

3. Barrierefreie Baumaßnahmen 
- Radverkehrskonzept Solingen

4. Unfallkasse NRW 
- Versicherungsschutz im Ehrenamt

5. Vorstellung des LVR-Institutes für Konsulentenarbeit 
- Kompass

6. Tätigkeitsbericht der Heimaufsicht 2010
7. Verschiedenes

B E K A N N T M A C H U N G

über die Berufung eines Listennachfolgers in die  
Vertretung des Stadtbezirks Burg/Höhscheid

Gemäß § 46a Abs. 1 i. V. m. § 45 Abs. 2 des Kommunal-
wahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juni 1998 (GV. NRW. S. 454), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), gebe ich bekannt:

Das Mitglied der Vertretung des Stadtbezirks Burg/Höh-
scheid Herr Julian Krieschen  – gewählt über die Liste der 
Freien Demokratischen Partei (FDP) –, hat am 28.04.2011 
gegen über dem Wahlleiter zur Niederschrift erklärt, dass er 
auf sein Mandat in der Vertretung des Stadtbezirks Burg/
Höhscheid mit Wirkung vom 29.04.2011 verzichtet. 

Sitzungen des Rates der Stadt Solingen,  seiner 
Ausschüsse und der Bezirksvertretungen 



1. Memelstraße
Gemarkung Wald, Flur 74, Teilfläche aus dem Flurstück 29 

Die Memelstraße ist in beigefügter Flurkarte - Anlage A - 
schraffiert gekennzeichnet. Die Flurkarte ist Bestandteil 
 dieser Verfügung.

2. Neuenkamper Feld
Gemarkung Höhscheid, Flur 24, Flurstück 662

Die Straße Neuenkamper Feld ist in beigefügter Flurkarte 
- Anlage B - schraffiert gekennzeichnet. Die Flurkarte ist 
 Bestandteil dieser Verfügung.

Die unter Ziffern 1 und 2 genann-
ten Straßen werden der Straßen-
gruppe „Gemeindestraße – An-
liegerstraße“ zugeordnet. Der 
Gemeingebrauch wird bezüglich 
der Nutzungsart „Fahren“ auf 
den Benutzerkreis der Anlieger 
beschränkt. Im übrigen wird der 
Gemeingebrauch nicht einge-
schränkt.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung 
kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, 
Bastion straße 39, 40213 Düssel-
dorf erhoben werden. Die Klage 
ist schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird 
die Klage schriftlich eingereicht, so empfiehlt es sich, ihr 
zwei Abschriften beizufügen.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die an-
gefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Sollte die Frist durch das Verschulden eines 
vom Kläger Bevollmächtigten versäumt werden, so würde 
dessen  Verschulden dem Kläger zugerechnet werden.

Solingen, 19.05.2011

Stadt Solingen
Stadtdienst Planung, 
Mobilität und Denkmalpflege
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

vom Schemm

B E K A N N T M A C H U N G

Widmung von Straßen im Stadtgebiet Solingen für 
den öffentlichen Verkehr

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der 
 Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028) 
 werden  nachfolgend aufgeführte Straßen dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet.

Es handelt sich hierbei um folgende Grundstücke:
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Ratsbeschluss vom 30.09.2009 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

Der Jahresabschluss 2009 wird in der Bilanz mit einer Endsumme von 3.754.714,26 € 
und in der Gewinn und Verlustrechnung in den Erträgen mit 16.996.569,54 € und in 
den Aufwendungen mit 16.840.479,08 € bei einem Jahresüberschuss von 156.090,46 € 
festgestellt. 
 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 156.090,46 € wird den Rücklagen des DBSG zuge
führt. 
 
Den Mitgliedern des Betriebsauschusses Dienstleistungsbetriebe wird für das Wirt
schaftsjahr 2009 einstimmig Entlastung erteilt. 
 
 

Der Jahresabschluss, die Verwendung des Jahresgewinns sowie das Ergebnis der Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2009 des Dienstleistungsbetriebes Gebäude der Stadt 
Solingen wird hiermit gemäß §26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein
Westfalen (EigVO NRW) in der zur Zeit geltenden Fassung öffentlich bekannt gemacht. Er wird 
bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2009 zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude 
Bonner Straße 100, 42697 Solingen, Zimmer 314, in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr oder nach 
Vereinbarung, verfügbar gehalten.
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